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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Angelika Schorer, Dr. Otto 
Hünnerkopf, Gudrun Brendel-Fischer, Anton Kreit-
mair, Martin Schöffel, Volker Bauer, Eric Beißwen-
ger, Alexander Flierl, Dr. Martin Huber, Ludwig Frei-
herr von Lerchenfeld, Hans Ritt, Tanja Schorer-Dre-
mel, Thorsten Schwab, Klaus Steiner, Sylvia Stier-
storfer, Jürgen Ströbel, Walter Taubeneder CSU 

Drs. 17/15424, 17/16442 

Stärkung bäuerlicher Familienbetriebe im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen 
Union 

Im Hinblick auf die politische Diskussion zur Gemein-
samen Agrarpolitik ab 2020 wird die Staatsregierung 
aufgefordert, sich weiterhin dafür einzusetzen, dass 

─ die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen 
Union (GAP) in ihrer bestehenden Zwei-Säulen-
Struktur als wichtiges Instrument der europäi-
schen Integration und als Beitrag zur Sicherung 
vitaler ländlicher Räume beibehalten wird; 

─ der seit 2014 in Deutschland genutzte Ansatz des 
Direktzahlungselements der Umverteilungsprämie 
für die ersten Hektare in der nächsten Periode der 
EU-Agrarpolitik bei der nationalen Umsetzung 
deutlich ausgeweitet wird, um bäuerliche Fami-
lienbetriebe mit kleiner und mittlerer Größe zu 
stärken; 

─ die Einkommenswirksamkeit der EU-Direktzah-
lungen als wichtiges Instrument zur Stabilisierung 
der bäuerlich geprägten Agrarstruktur aufrecht-
erhalten wird; 

─ die Junglandwirteprämie mit bestehenden Modali-
täten als Beitrag zur Stärkung der Betriebsnach-
folge beibehalten wird; 

─ die Lenkungswirkung der EU-Direktzahlungen ge-
stärkt wird, um spezifische Herausforderungen 
besser bewältigen zu können; 

─ Spielräume in der regionalen Ausgestaltung der 
EU-Direktzahlungen geschaffen werden, um z.B. 
Zuschläge für eine kleinteilige Agrarstruktur zu 
ermöglichen; 

─ die Zahlungsansprüche als Basis für die Direkt-
zahlungen abgeschafft werden; 

─ Cross Compliance (CC) auf die Anforderungen 
und Standards begrenzt werden sollten, bei denen 
CC-Kontrollen einen Mehrwert im Hinblick auf die 
tatsächlichen Risiken für Umwelt, Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit haben; 

─ die Möglichkeit einer Anreizkomponente bei Agrar-
umweltprogrammen im Rahmen der zweiten Säu-
le wieder eingeführt wird; 

─ die freiwilligen Instrumente zur besseren einzelbe-
trieblichen Risikovorsorge ausgebaut werden; 

─ Agrarmarktbeobachtungsstellen zu einem echten 
Frühwarnsystem mit schnellen Reaktionsmöglich-
keiten auf EU-Ebene zur Bewältigung von Markt-
krisen ausgebaut werden; 

─ das Vorgehen gegen unfaire Praktiken des Han-
dels auch auf EU-Ebene verschärft wird; 

─ die sogenannte „Kleinerzeugerregelung“ für mehr 
Betriebe geöffnet wird, indem die Obergrenze in 
Art. 63 der Direktzahlungsverordnung (Verord-
nung (EU) Nr. 1307/2013) angemessen erhöht 
wird; 

─ bei allen Maßnahmen auf einfache Umsetzbarkeit 
im Sinne eines dringend benötigten Bürokratieab-
baus geachtet wird. Zum Beispiel soll die soge-
nannte „100-Baum-Regel“ abgeschafft bzw. die 
EU-Vorgabe, im Rahmen des Vertragsnaturschut-
zes Wald Cross Compliance umzusetzen, gestri-
chen werden; 

─ für die GAP mit den vorstehenden Forderungen 
ausreichend Mittel seitens der EU, gegebenenfalls 
Bund, bereitgestellt werden. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 


